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AUS DEM STADTRAT

In der Woche vom 23. August bis 27. August 2021 tagen folgende 
Ausschüsse, Beiräte und Bezirksvertretungen

Mittwoch, 25. August 2021
17.00 Uhr  Bezirksvertretung Fischeln, Aula des 
    Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums, 
    Johannes-Blum-Straße 101

Donnerstag, 26. August 2021
17.00 Uhr  Gemeinsame Sitzung des Ausschusses 
    für Planung, Bauen, Mobilität und 
    Stadtentwicklung mit dem Ausschuss 
    für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und
	 	 	 	 Landwirtschaft,	Seidenweberhaus

BEKANNTMACHUNGEN

BEKANNTMACHUNG DES 
JAHRESABSCHLUSSES 2020 DER 
KREFELDER BAU-GMBH, DER 
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 
WALDGUT SCHIRMAU MBH UND 
DER SUPRION VERSICHERUNGSVER-
MITTLUNG GMBH

1. 

Der Jahresabschluss 2020 der Krefelder Bau-GmbH ist wie folgt 
bekannt zu machen:

Die	Stadt	Krefeld	als	Alleingesellschafterin	der	Krefelder	Bau-
GmbH	hat	im	Wege	der	schriftlichen	Beschlussfassung	gemäß	
§ 48 Abs. 2 GmbH-Gesetz am 17. Juni 2021 den Jahresabschluss 
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zum 31. Dezember 2020 festgestellt und über die Ergebnisver-
wendung wie folgt beschlossen:

Auf	Vorschlag	der	Geschäftsführung	beschließen	
die	Vertreter	der	Alleingesellschafterin	den
Jahresüberschuss in Höhe von 124.127,03 EUR

mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 1.517.036,93 EUR
zu verrechnen

und den Gesamtbetrag in Höhe von 1.641.163,96 EUR
auf	das	neue	Geschäftsjahr	vorzutragen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 30. Au-
gust bis 03. September 2021 im Verwaltungsgebäude Peters-
straße 121, 47798 Krefeld, zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
beauftragte	 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	 AKP	 Fassin	 Hama-
cher	Herrnkind	Partnerschaft	mbB,	Luisenstr.	111a,	47798	Krefeld,	
hat am 04. Februar 2021 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Prüfungsurteile

Wir	haben	den	Jahresabschluss	der	Krefelder	Baugesellschaft	
mit	 beschränkter	 Haftung	 –	 bestehend	 aus	 der	 Bilanz	 zum	 
31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das	Geschäftsjahr	vom	1.	 Januar	2020	bis	zum	31.	Dezember	
2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der  
Bilanzierungs-	 und	 Bewertungsmethoden	 –	 geprüft.	 Darüber	 
hinaus haben wir den Lagebericht der Krefelder Baugesell-
schaft	 mit	 beschränkter	 Haftung	 für	 das	 Geschäftsjahr	 vom	 
1.	Januar	2020	bis	zum	31.	Dezember	2020	geprüft.	

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse

 » entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-
lichen	Belangen	den	deutschen,	 für	 Kapitalgesellschaften	
geltenden	 handelsrechtlichen	 Vorschriften	 und	 vermittelt	
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft	 zum	 31.	 Dezember	 2020	 sowie	 ihrer	 Ertrags-
lage	für	das	Geschäftsjahr	vom	1.	Januar	2020	bis	zum	31.	
Dezember 2020 und

 » vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft.	In	allen	wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften	und	stellt	die	Chancen	und	Risiken	der	zukünf-
tigen	Entwicklung	zutreffend	dar.		

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung	der	vom	Institut	der	Wirtschaftsprüfer	(IDW)	festgestellten	
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen	 Vorschriften	 und	 haben	 unsere	 sonstigen	
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen	erfüllt.	Wir	sind	der	Auffassung,	dass	die	von	uns	
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats 
für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften	 geltenden	 handelsrechtlichen	 Vorschriften	 in	
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage	der	Gesellschaft	vermittelt.	 Ferner	sind	die	gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der	frei	von	wesentlichen	–	beabsichtigten	oder	unbeabsichtig-
ten	–	falschen	Darstellungen	ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft	zur	Fortführung	der	Unternehmenstätigkeit	zu	beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die	Aufstellung	des	Lageberichts,	der	insgesamt	ein	zutreffen-
des	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft	vermittelt	sowie	in	allen	
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht,	den	deutschen	gesetzlichen	Vorschriften	entspricht	und	
die	Chancen	und	Risiken	der	zukünftigen	Entwicklung	zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich	für	die	Vorkehrungen	und	Maßnahmen	(Systeme),	die	
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen	gesetzlichen	Vorschriften	zu	ermöglichen,	und	um	
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 

Rechnungslegungsprozesses	der	Gesellschaft	zur	Aufstellung	
des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen	 –	 beabsichtigten	 oder	 unbeabsichtigten	 –	 falschen	
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes	 Bild	 von	 der	 Lage	 der	 Gesellschaft	 vermittelt	 so-
wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang	steht,	den	deutschen	gesetzlichen	Vorschriften	ent-
spricht	und	die	Chancen	und	Risiken	der	zukünftigen	Entwick-
lung	zutreffend	darstellt,	sowie	einen	Bestätigungsvermerk	zu	
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB	 unter	 Beachtung	 der	 vom	 Institut	 der	 Wirtschaftsprüfer	
(IDW)	 festgestellten	 deutschen	 Grundsätze	 ordnungsmäßiger	
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich	 angesehen,	 wenn	 vernünftigerweise	 erwartet	 wer-
den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage	 dieses	 Jahresabschlusses	 und	 Lageberichts	 getroffenen	
wirtschaftlichen	Entscheidungen	von	Adressaten	beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 » identifizieren	 und	 beurteilen	 wir	 die	 Risiken	 wesentlicher	
–	beabsichtigter	oder	unbeabsichtigter	–	 falscher	Darstel-
lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten,	irreführende	Darstellungen	bzw.	das	Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können.

 » gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die	unter	den	gegebenen	Umständen	angemessen	sind,	je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser	Systeme	der	Gesellschaft	abzugeben.

 » beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben.

 » ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
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Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft	 zur	 Fortführung	 der	 Unternehmenstätigkeit	 aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges	Prüfungsurteil	zu	modifizieren.	Wir	ziehen	unsere	
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise.	 Zukünftige	 Ereignisse	 oder	 Gegebenheiten	 können	
jedoch	 dazu	 führen,	 dass	 die	 Gesellschaft	 ihre	 Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 » beurteilen	wir	die	Gesamtdarstellung,	den	Aufbau	und	den	
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle	 und	 Ereignisse	 so	 darstellt,	 dass	 der	 Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und	Ertragslage	der	Gesellschaft	vermittelt.

 » beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm	vermittelte	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft.

 » führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern	 dargestellten	 zukunftsorientierten	 Angaben	 im	
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten	Angaben	von	den	gesetzlichen	Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen	 die	 sachgerechte	 Ableitung	 der	 zukunftsorien-
tierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil	zu	den	zukunftsorientierten	Angaben	sowie	
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige	Ereignisse	wesentlich	von	den	zukunftsorientierten	
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen un-
ter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.

Krefeld, den 4. Februar 2021
Krefelder Bau-GmbH
Siegert

2.

Der	Jahresabschluss	2020	der	Verwaltungsgesellschaft	Waldgut	
Schirmau mbH ist wie folgt bekannt zu machen:

Die	Stadt	Krefeld	als	Alleingesellschafterin	der	Krefelder	Bau-
GmbH	und	somit	der	Verwaltungsgesellschaft	Waldgut	Schir-
mau	 mbH	 hat	 im	 Wege	 der	 schriftlichen	 Beschlussfassung	
gemäß § 48 Abs. 2 GmbH-Gesetz am 17. Juni 2021 den Jahres-
abschluss zum 31. Dezember 2020 festgestellt und über die 
Ergebnisverwendung wie folgt beschlossen:

Auf	Vorschlag	der	Geschäftsführung	beschließen	

die	Vertreter	der	Alleingesellschafterin	den
Jahresüberschuss in Höhe von 4.475,25 EUR

mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 69.941,27 EUR
zu verrechnen

und den Gesamtbetrag in Höhe von 74.416,52 EUR
auf	das	neue	Geschäftsjahr	vorzutragen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 30. Au-
gust bis 03. September 2021 im Verwaltungsgebäude Peters-
straße 121, 47798 Krefeld, zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts	beauftragte	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	AKP	 Fassin	
Hamacher	Herrnkind	Partnerschaft	mbB,	Luisenstr.	111a,	47798	
Krefeld, hat am 28. Januar 2021 folgenden Bestätigungsver-
merk erteilt:

Prüfungsurteile

Wir	 haben	 den	 Jahresabschluss	 der	 Verwaltungsgesellschaft	
Waldgut	 Schirmau	 mbH	 –	 bestehend	 aus	 der	 Bilanz	 zum	 
31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das	Geschäftsjahr	 vom	 1.	 Januar	 2020	 bis	 zum	 31.	 Dezember	
2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs-	 und	 Bewertungsmethoden	 –	 geprüft.	 Darüber	
hinaus	haben	wir	den	Lagebericht	der	Verwaltungsgesellschaft	
Waldgut	 Schirmau	 mbH	 für	 das	 Geschäftsjahr	 vom	 1.	 Januar	
2020	bis	zum	31.	Dezember	2020	geprüft.	

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse

 » entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-
lichen	Belangen	den	deutschen,	 für	 Kapitalgesellschaften	
geltenden	 handelsrechtlichen	 Vorschriften	 und	 vermittelt	
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft	 zum	 31.	 Dezember	 2020	 sowie	 ihrer	 Ertrags-
lage	 für	 das	 Geschäftsjahr	 vom	 1.	 Januar	 2020	 bis	 zum	 
31. Dezember 2020 und

 » vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft.	In	allen	wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften	und	stellt	die	Chancen	und	Risiken	der	zukünf-
tigen	Entwicklung	zutreffend	dar.		

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung	der	vom	Institut	der	Wirtschaftsprüfer	(IDW)	festgestellten	
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
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Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen	 Vorschriften	 und	 haben	 unsere	 sonstigen	
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen	erfüllt.	Wir	sind	der	Auffassung,	dass	die	von	uns	
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften	 geltenden	 handelsrechtlichen	 Vorschriften	 in	
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage	der	Gesellschaft	vermittelt.	 Ferner	sind	die	gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der	frei	von	wesentlichen	–	beabsichtigten	oder	unbeabsich-
tigten	–	falschen	Darstellungen	ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft	zur	Fortführung	der	Unternehmenstätigkeit	zu	beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die	Aufstellung	des	Lageberichts,	der	insgesamt	ein	zutreffen-
des	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft	vermittelt	sowie	in	allen	
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht,	den	deutschen	gesetzlichen	Vorschriften	entspricht	und	
die	Chancen	und	Risiken	der	zukünftigen	Entwicklung	zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich	für	die	Vorkehrungen	und	Maßnahmen	(Systeme),	die	
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen	gesetzlichen	Vorschriften	zu	ermöglichen,	und	um	
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen	 –	 beabsichtigten	 oder	 unbeabsichtigten	 –	 falschen	
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes	 Bild	 von	 der	 Lage	 der	 Gesellschaft	 vermittelt	 so-
wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 

Einklang	steht,	den	deutschen	gesetzlichen	Vorschriften	ent-
spricht	und	die	Chancen	und	Risiken	der	zukünftigen	Entwick-
lung	zutreffend	darstellt,	sowie	einen	Bestätigungsvermerk	zu	
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB	 unter	 Beachtung	 der	 vom	 Institut	 der	Wirtschaftsprüfer	
(IDW)	festgestellten	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßiger	
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden	 als	 wesentlich	 angesehen,	 wenn	 vernünftigerweise	
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen	wirtschaftlichen	Entscheidungen	von	Adressaten	
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 » identifizieren	 und	 beurteilen	 wir	 die	 Risiken	 wesentlicher	
–	beabsichtigter	oder	unbeabsichtigter	–	 falscher	Darstel-
lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten,	irreführende	Darstellungen	bzw.	das	Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können.

 » gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die	unter	den	gegebenen	Umständen	angemessen	sind,	je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser	Systeme	der	Gesellschaft	abzugeben.

 » beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben.

 » ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft	 zur	 Fortführung	 der	 Unternehmenstätigkeit	 aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges	Prüfungsurteil	zu	modifizieren.	Wir	ziehen	unsere	
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise.	 Zukünftige	 Ereignisse	 oder	 Gegebenheiten	 können	
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jedoch	 dazu	 führen,	 dass	 die	 Gesellschaft	 ihre	 Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 » beurteilen	wir	die	Gesamtdarstellung,	den	Aufbau	und	den	
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle	 und	 Ereignisse	 so	 darstellt,	 dass	 der	 Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und	Ertragslage	der	Gesellschaft	vermittelt.

 » beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm	vermittelte	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft.

 » führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern	 dargestellten	 zukunftsorientierten	 Angaben	 im	
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten	Angaben	von	den	gesetzlichen	Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen	 die	 sachgerechte	 Ableitung	 der	 zukunftsorien-
tierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil	zu	den	zukunftsorientierten	Angaben	sowie	
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige	Ereignisse	wesentlich	von	den	zukunftsorientierten	
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen un-
ter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.

Krefeld, den 28. Januar 2021
Verwaltungsgesellschaft
Waldgut Schirmau mbH
Siegert

3.

Der Jahresabschluss 2020 der Suprion Versicherungsvermitt-
lung GmbH ist wie folgt bekannt zu machen:

Die	Wohnstätte	 Krefeld	AG	als	Alleingesellschafterin	der	Sup-
rion	Versicherungsvermittlung	GmbH	hat	im	Wege	der	schriftli-
chen Beschlussfassung gemäß § 48 Abs. 2 GmbH-Gesetz am 12. 
Juli 2021 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 festge-
stellt und über die Ergebnisverwendung wie folgt beschlossen:

Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages
Abgeführter Gewinn 149.698,82 EUR

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 30. Au-
gust bis 03. September 2021 im Verwaltungsgebäude Peters-
straße 121, 47798 Krefeld, zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts	beauftragte	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	AKP	 Fassin	
Hamacher	Herrnkind	Partnerschaft	mbB,	Luisenstr.	111a,	47798	
Krefeld, hat am 26. Januar 2021 folgenden Bestätigungsver-
merk erteilt:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Suprion Versicherungver-
mittlung	GmbH	–	bestehend	aus	der	Bilanz	zum	31.	Dezember	
2020	und	der	Gewinn-	und	Verlustrechnung	für	das	Geschäfts-
jahr	vom	1.	Januar	2020	bis	zum	31.	Dezember	2020	sowie	dem	
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden	–	geprüft.	Darüber	hinaus	haben	wir	den	
Lagebericht der Suprion Versicherungvermittlung GmbH für das 
Geschäftsjahr	vom	1.	Januar	2020	bis	zum	31.	Dezember	2020	
geprüft.	

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse

 » entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-
lichen	Belangen	den	deutschen,	 für	 Kapitalgesellschaften	
geltenden	 handelsrechtlichen	 Vorschriften	 und	 vermittelt	
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft	 zum	 31.	 Dezember	 2020	 sowie	 ihrer	 Ertrags-
lage	 für	 das	 Geschäftsjahr	 vom	 1.	 Januar	 2020	 bis	 zum	 
31. Dezember 2020 und

 » vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft.	In	allen	wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften	und	stellt	die	Chancen	und	Risiken	der	zukünf-
tigen	Entwicklung	zutreffend	dar.		

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung	der	vom	Institut	der	Wirtschaftsprüfer	(IDW)	festgestellten	
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen	 Vorschriften	 und	 haben	 unsere	 sonstigen	
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen	erfüllt.	Wir	sind	der	Auffassung,	dass	die	von	
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften	 geltenden	 handelsrechtlichen	 Vorschriften	 in	
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
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nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage	der	Gesellschaft	vermittelt.	 Ferner	sind	die	gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der	frei	von	wesentlichen	–	beabsichtigten	oder	unbeabsich-
tigten	–	falschen	Darstellungen	ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft	zur	Fortführung	der	Unternehmenstätigkeit	zu	beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die	Aufstellung	des	Lageberichts,	der	insgesamt	ein	zutreffen-
des	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft	vermittelt	sowie	in	allen	
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht,	den	deutschen	gesetzlichen	Vorschriften	entspricht	und	
die	 Chancen	 und	 Risiken	 der	 zukünftigen	 Entwicklung	 zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich	für	die	Vorkehrungen	und	Maßnahmen	(Systeme),	die	
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen	 gesetzlichen	Vorschriften	 zu	 ermöglichen,	 und	 um	
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen	 –	 beabsichtigten	 oder	 unbeabsichtigten	 –	 falschen	
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes	 Bild	 von	 der	 Lage	 der	 Gesellschaft	 vermittelt	 so-
wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang	steht,	den	deutschen	gesetzlichen	Vorschriften	ent-
spricht	und	die	Chancen	und	Risiken	der	zukünftigen	Entwick-
lung	zutreffend	darstellt,	sowie	einen	Bestätigungsvermerk	zu	
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB	 unter	 Beachtung	 der	 vom	 Institut	 der	Wirtschaftsprüfer	
(IDW)	festgestellten	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßiger	
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden	 als	 wesentlich	 angesehen,	 wenn	 vernünftigerweise	
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen	wirtschaftlichen	Entscheidungen	von	Adressaten	
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 » identifizieren	 und	 beurteilen	 wir	 die	 Risiken	 wesentli-
cher	 –	 beabsichtigter	 oder	 unbeabsichtigter	 –	 falscher	
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstö-
ße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw.	das	Außerkraftsetzen	interner	Kontrollen	beinhalten	
können.

 » gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemes-
sen	sind,	jedoch	nicht	mit	dem	Ziel,	ein	Prüfungsurteil	zur	
Wirksamkeit	dieser	Systeme	der	Gesellschaft	abzugeben.

 » beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmetho-
den sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zu-
sammenhängenden Angaben.

 » ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft	 zur	 Fortführung	 der	 Unternehmenstätigkeit	
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind,	unser	jeweiliges	Prüfungsurteil	zu	modifizieren.	Wir	
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise.	Zukünftige	Ereignisse	oder	Gegeben-
heiten	können	jedoch	dazu	führen,	dass	die	Gesellschaft	
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 » beurteilen	wir	die	Gesamtdarstellung,	den	Aufbau	und	den	
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle	und	Ereignisse	so	darstellt,	dass	der	 Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und	Ertragslage	der	Gesellschaft	vermittelt.

 » beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm	vermittelte	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft.

 » führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen	 Vertretern	 dargestellten	 zukunftsorientierten	 An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere	die	den	zukunftsorientierten	Angaben	von	den	
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gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung	der	zukunftsorientierten	Angaben	aus	diesen	Annah-
men.	Ein	eigenständiges	Prüfungsurteil	zu	den	zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares	Risiko,	dass	künftige	Ereignisse	wesent-
lich	von	den	zukunftsorientierten	Angaben	abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen un-
ter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.

Krefeld, den 26. Januar 2021
Suprion
Versicherungsvermittlung GmbH
Siegert

BEKANNTMACHUNG DER STADT KRE-
FELD ÜBER DAS RECHT AUF EINSICHT 
IN DAS WÄHLERVERZEICHNIS UND DIE 
ERTEILUNG VON WAHLSCHEINEN FÜR DIE 
WAHL ZUM 20. DEUTSCHEN BUNDESTAG 
AM 26. SEPTEMBER 2021

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die 
Wahlbezirke der Stadt Krefeld wird in der Zeit vom  
06. September bis 10. September 2021 während der 
Dienststunden 

Montag	-	Mittwoch	 08:00	Uhr	–	17:00	Uhr	
Donnerstag	 	 08:00	Uhr	–	17:30	Uhr
Freitag	 	 	 08:00	Uhr	–	13:00	Uhr	

im Briefwahlbüro, Stadthaus, Konrad-Adenauer-Platz 17, 
47803 Krefeld, Zimmer 246 und 247

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu ihrer/seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e 
Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen	überprüfen	will,	hat	sie/er	Tatsachen	glaubhaft	
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperr-
vermerk gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes ein-
getragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, spätestens am 
10. September 2021 bis 13:00 Uhr, im o. g. Briefwahlbüro 
Einspruch	einlegen.	Der	Einspruch	kann	schriftlich	oder	
durch	Erklärung	zur	Niederschrift	eingelegt	werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 05. September 2021 ei-
ne Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn sie/er nicht Gefahr laufen will, 
dass sie/er ihr/sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein 
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung.

4. Wer	einen	Wahlschein	hat,	kann	an	der	Wahl	je	nach	Wohn-
sitz in den Wahlkreisen 
110	-	Krefeld	I	–	Neuss	II	oder
114	-	Krefeld	II	–	Wesel	II

durch	Stimmabgabe	in	einem	beliebigen	Wahlraum	(Wahl-
bezirk)	ihres/seines	Wahlkreises	oder	durch	Briefwahl	teil-
nehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragene/r 
Wahlberechtigte/r,

5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r 
Wahlberechtigte/r

a)	 wenn	sie/er	nachweist,	dass	sie/er	ohne	 ihr/sein	
Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahl-
ordnung (bis zum 05.09.2021) oder die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bun-
deswahlordnung (bis zum 10.09.2021) versäumt hat.

b)	 wenn	 ihr/sein	 Recht	 auf	 Teilnahme	 an	 der	 Wahl	
erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach  
§ 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist, 

c)	 wenn	 ihr/sein	 Wahlrecht	 im	 Einspruchsverfahren	
festgestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Ge-
meindebehörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 24. September 2021, 18:00 Uhr, 
bei	der	Gemeindebehörde	(Briefwahlbüro)	mündlich,	schriftlich	
oder	elektronisch	(nicht	aber	telefonisch)	beantragt	werden.	

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahl-
tag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 
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Versichert	 ein/e	 Wahlberechtigte/r	 glaubhaft,	 dass	 ihr/ihm	
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr/ihm  
bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können	 aus	 den	 unter	 5.2	 Buchstabe	 a)	 bis	 c)	 angegebenen	
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch  
bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer	schriftlichen	Vollmacht	nachweisen,	dass	sie/er	dazu	be-
rechtigt ist. Ein/e behinderte/r Wahlberechtigte/r kann sich bei 
der Antragsstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlscheinantrag erhält die/der Wahlberechtigte
 

 › einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
 › einen amtlichen blauen Wahlumschlag, 
 ›einen	 amtlichen,	 mit	 der	 Anschrift,	 an	 die	 der	Wahlbrief	
zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag 
und

 › ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für ei-
nen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme	 der	 Unterlagen	 durch	 Vorlage	 einer	 schriftlichen	
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie/er der 
Gemeindebehörde	 vor	 Empfangnahme	der	 Unterlagen	 schrift-
lich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte 
Person auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss die Wählerin/der Wähler den Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätes-
tens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deut-
schen Post AG entgeltfrei befördert. Er kann auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Krefeld, 11. August 2021
Cigdem	Bern
Kreiswahlleiterin

AUFSTELLUNG UND ÖFFENTLICHE AUS-
LEGUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 
832 – DOHMENSTRASSE / SÜDLICH 
KÜTTERWEG –
I. Aufstellung

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 15.06.2021 
beschlossen:

1. Gemäß	§	2	des	Baugesetzbuches	(BauGB),	in	der	Fassung	
der	 Bekanntmachung	 vom	 03.11.2017	 (BGBl.	 I.	 S.	 3634),	
in der derzeit gültigen Fassung, wird für den Bereich süd-

östlich der Kreuzung Kütterweg und Dohmenstraße ein Be-
bauungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß §§ 13a 
i.V.m. 13b BauGB aufgestellt. Der Geltungsbereich ist der 
Planurkunde zu entnehmen. Der Plan erhält die Bezeich-
nung:	Bebauungsplan	Nr.	832	–	Dohmenstraße	/	 südlich	
Kütterweg	–

2. Über	die	bei	der	frühzeitigen	Öffentlichkeitsbeteiligung	ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der Behörden 
vorgetragenen Stellungnahmen wird im Sinne der Begrün-
dung zur Vorlage entschieden.

3. Der Begründung zum Entwurf des v. g. Bebauungsplanes 
(Anlage	zur	Vorlage	Nr.	1319/21)	wird	zugestimmt.

4. Der Entwurf des v. g. Bebauungsplanes wird mit der Be-
gründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich	 ausgelegt.	 Wichtige	 Gründe	 zur	 Verlängerung	
der	 Offenlage-Dauer	 um	 einen	 angemessenen	 Zeitraum	 
(§	3	Abs.	2	Satz	1	BauGB)	liegen	nicht	vor.

5. Mit	 Inkrafttreten	 dieses	 Bebauungsplanes	 soll	 folgender	
Bebauungsplan innerhalb des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes	Nr.	832	außer	Kraft	gesetzt:	 	
-	 Bebauungsplan	Nr.	689	–	Kütterheide	–

Krefeld, den 22. Juni 2021
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer

II. Öffentliche Auslegung

Der	 Entwurf	 des	 Bebauungsplans	 Nr.	 832	 –	 Dohmenstraße	 /	
südlich	Kütterweg	–	liegt	mit	der	Begründung	und	den	wesent-
lichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
in der Zeit

vom 27.08.2021 bis einschließlich 27.09.2021

montags- bis freitagvormittags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr,
montags- bis mittwochnachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstagnachmittags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

beim Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadt- 
und	 Verkehrsplanung,	 Parkstraße	 10,	 zu	 jedermanns	 Einsicht	
öffentlich	aus.

Der Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung ist durch den Regio-
nalexpress	RE	42	und	die	Regionalbahnen	RB	33	/	35	(Haltestelle	
Krefeld-Uerdingen	Bf),	die	Straßenbahnlinie	043	und	die	Buslini-
en	054,	058,	831,	927	und	941	(Haltestelle	Uerdingen	Bf)	sowie	
die	Buslinien	058	und	059	(Haltestelle	Querstraße)	erreichbar.

Während	des	Offenlagezeitraumes	sind	der	Planentwurf	mit	Be-
gründung und die wesentlichen, bereits vorliegenden umwelt-
bezogenen Stellungnahmen im Internet unter www.krefeld.de/
bauleitplanverfahren	abrufbar.

Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen vorge-
bracht	 werden.	 Bei	 gleichlautenden	 Eingaben	 (Unterschriften-
listen,	 vervielfältigte	 gleichlautende	 Texte,	 etc.)	 wird	 um	 die	
Benennung	desjenigen	gebeten,	der	die	gemeinschaftlichen	In-
teressen vertritt.
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Es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	nicht	 innerhalb	der	Offenle-
gungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB un-
berücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Krefeld deren 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von 
Bedeutung ist. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-
lage	 von	 §	 3	 Baugesetzbuch	 (BauGB).	Weitere	 Informationen	
entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche 
Hinweise	nach	Art.	13	Datenschutz-Grundverordnung	(DSGVO)	
für Bauleitplanverfahren der Stadt Krefeld“.

Gemäß § 13b BauGB besteht die Möglichkeit, Bebauungspläne für 
Außenbereichsflächen unter folgenden Voraussetzungen im be-
schleunigten Verfahren entsprechend § 13a BauGB aufzustellen:

 » Der Bebauungsplan begründet die Zulässigkeit von Wohn-
nutzungen auf Flächen, die sich an im Zusammenhang be-
baute Ortsteile anschließen.

 » Die Größe der zulässigen Grundfläche darf 10.000 m² nicht 
überschreiten.

 » Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde 
bis zum 31. Dezember 2019 förmlich eingeleitet. 

Da diese Vorgaben des § 13b BauGB eingehalten sind, wird der 
Bebauungsplan	Nr.	 832	–	Dohmenstraße	 /	 südlich	 Kütterweg	
–	im	beschleunigten	Verfahren	aufgestellt.	Es	wird	von	der	Um-
weltprüfung, von Maßnahmen der Umweltüberwachung, vom 
Umweltbericht, von der Angabe über verfügbare umweltbezo-
gene Informationen sowie von der zusammenfassenden Erklä-
rung abgesehen. 

Das Plangebiet des Bebauungsplans ist zur besseren Informati-
on in einem Kartenausschnitt dargestellt.

Krefeld , 24. Juni 2021 
Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Marcus Beyer
Beigeordneter

AUFSTELLUNG UND ÖFFENTLICHE 
AUSLEGUNG DES BEBAUUNGSPLANES 
NR. 834 – KÖLNER STRASSE / JAKOB-
LINTZEN-STRASSE –

I. Aufstellung

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 15.06.2021 
beschlossen:

1. Gemäß	§	2	des	Baugesetzbuches	(BauGB),	in	der	Fassung	
der	Bekanntmachung	vom	03.11.2017	(BGBl.	I.	S.	3634),	in	
der derzeit gültigen Fassung, wird für den Bereich Kölner 
Straße/ Jakob-Lintzen-Straße ein Bebauungsplan der In-
nenentwicklung gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Der Gel-
tungsbereich ist der Planurkunde zu entnehmen. Der Plan 
erhält die Bezeichnung:    
Bebauungsplan	 Nr.	 834	 –	 Kölner	 Straße	 /	 Jakob-Lintzen-
Straße	–.

2. Über	die	bei	der	frühzeitigen	Öffentlichkeitsbeteiligung	ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der Behörden 
vorgetragenen Stellungnahmen wird im Sinne der Begrün-
dung zur Vorlage entschieden.

3. Der Begründung zum Entwurf des v. g. Bebauungsplanes 
(Anlage	zur	Vorlage	Nr.	1268/21)	wird	zugestimmt.

4. Der Entwurf des v. g. Bebauungsplanes wird mit der Be-
gründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich	ausgelegt.	Wichtige	Gründe	zur	Verlängerung	der	
Offenlage-Dauer	um	einen	angemessen	Zeitraum	(§	3	Abs.	
2	Satz	1	BauGB)	liegen	nicht	vor.

5. Mit	 Inkrafttreten	 dieses	 Bebauungsplanes	 soll	 folgender	
Bebauungsplan innerhalb des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes	Nr.	834	außer	Kraft	gesetzt	werden:	
-	 Bebauungsplan	 Nr.	 205	 1.	 Änderung	 und	 Ergänzung	 –	
Beiderseits Vulkanstraße zwischen Mühlenfeld und Kölner 
Straße	–	 	 	 	 	
-	 Fluchtlinienplan	Nr.	397	–	Kölner	Straße	–	Untergath	–	
Oberbruchstraße	–	förmlich	festgestellt	am	30.08.1941.

Krefeld, den 22. Juni 2021
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer
 

II. Öffentliche Auslegung

Der	Entwurf	des	Bebauungsplanes	Nr.	834	–	Kölner	Straße	/	Ja-
kob-Lintzen-Straße	–	liegt	mit	der	Begründung	und	den	wesent-
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lichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
in der Zeit

vom 27.08.2021 bis einschließlich 27.09.2021

montags- bis freitagvormittags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr,
montags- bis mittwochnachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstagnachmittags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr
beim Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadt- 
und	 Verkehrsplanung,	 Parkstraße	 10,	 zu	 jedermanns	 Einsicht	
öffentlich	aus.

Der Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung ist durch den Re-
gionalexpress	RE	42	und	die	Regionalbahnen	RB	33	/	35	(Hal-
testelle	Krefeld-Uerdingen	Bf ),	die	Straßenbahn-linie	043	und	
die	Buslinien	054,	058,	831,	927	und	941	(Haltestelle	Uerdingen	
Bf )	 sowie	die	Buslinien	058	und	059	 (Haltestelle	Querstraße)	
erreichbar.

Während	des	Offenlagezeitraumes	sind	der	Planentwurf	mit	Be-
gründung und die wesentlichen, bereits vorliegenden umwelt-
bezogenen Stellungnahmen im Internet unter www.krefeld.de/
bauleitplanverfahren	abrufbar.

Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen vorge-
bracht	werden.	Bei	gleichlautenden	Eingaben	 (Unterschriften-
listen,	 vervielfältigte	 gleichlautende	 Texte,	 etc.)	 wird	 um	 die	
Benennung	 desjenigen	 gebeten,	 der	 die	 gemeinschaftlichen	
Interessen vertritt.

Es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	nicht	 innerhalb	der	Offenle-
gungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB un-
berücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Krefeld deren 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von 
Bedeutung ist. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-
lage	 von	 §	 3	 Baugesetzbuch	 (BauGB).	Weitere	 Informationen	
entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche 
Hinweise	nach	Art.	13	Datenschutz-Grundverordnung	(DSGVO)	
für Bauleitplanverfahren der Stadt Krefeld“.

Gemäß § 13a BauGB besteht die Möglichkeit, Bebauungspläne 
der Innenentwicklung unter folgenden Voraussetzungen im be-
schleunigten Verfahren aufzustellen:

 » Der Bebauungsplan muss der Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, der Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen 
der Innenentwicklung dienen.

 » Die Größe der zulässigen Grundfläche darf 20.000 m² nicht 
überschreiten	(im	Einzelfall	bis	70.000	m²).

 » Es darf keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung oder nach Landesrecht bestehen.

 » Es dürfen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 
von	Gebieten	nach	der	Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie	(FFH-
RL)	und	/	oder	Vogelschutzrichtlinie	bestehen.

 » Es dürfen keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei 
der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der 
Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 Bun-
desimmissionsschutzgesetzes.

Da diese Vorgaben des § 13a BauGB eingehalten sind, wird der 
Bebauungsplan	Nr.	834	–	Kölner	Straße	/	Jakob-Lintzen-Straße	
–	als	Bebauungsplan	der	Innenentwicklung	im	beschleunigten	
Verfahren aufgestellt. Es wird von der Umweltprüfung, von Maß-
nahmen der Umweltüberwachung, vom Umweltbericht, von der 
Angabe über verfügbare umweltbezogene Informationen sowie 
von der zusammenfassenden Erklärung abgesehen. 

Das Plangebiet des Bebauungsplans ist zur besseren Informati-
on in einem Kartenausschnitt dargestellt.

Krefeld, den 24. Juni 2021
Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Marcus Beyer
Beigeordneter

DIE STADT KREFELD, DER OBERBÜR-
GERMEISTER, VERÄUSSERT EIN GRUND-
STÜCK, BEBAUT MIT EINEM EHEMA-
LIGEN SCHUTZBUNKER IN BELIEBTER 
DONKSIEDLUNG GEGEN GEBOT.
Das Grundstück, Gemarkung Fischeln, Flur 1, Flurstück 1415 ist 
mit einem ehemaligen Schutzbunker bebaut. Die Grundstücks-
fläche beträgt ca. 1.035 qm.

Die Preiserwartung liegt bei 424.350 Euro.

Weitergehende bzw. ausführliche Informationen können per  
E-Mail	(v.heuser@krefeld.de)	sowie	schriftlich	bei	der
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Stadt Krefeld

Der Oberbürgermeister
Fachbereich Finanzservice und 

städtisches Immobilien-/ Flächenmanagement
z. Hd. Frau Heuser

Hansastr. 105
47798 Krefeld

angefordert werden oder im Internet unter www.krefeld.de/
grundstuecke eingesehen werden.

Bewerbungen mit Kaufpreisangebot sind bis zum 01.09.2021 
schriftlich	unter	vorgenannter	Anschrift	an	die	Stadt	Krefeld	zu	
richten. Es wird um ein entsprechendes Kaufangebot gebeten.

Gerne können Sie sich unter http://www.krefeld.de/de/allge-
mein/newsletter/ zum Newsletter des Fachbereiches anmel-
den, dann werden Sie automatisch informiert, sobald neue 
Grundstücks-	und	Immobilienangebote	veröffentlicht	werden.
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„Krefelder Amtsblatt“ 
Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben	und	ist	in	den	Rathäusern	Krefeld,	Fischeln,	Hüls	und	Uerdingen	einzusehen.	Das	Krefelder	Amtsblatt	stellen	wir	allen	Interessierten	jeweils	am	
Erscheinungstag	(in	der	Regel	wöchentlich	donnerstags)	im	Internet	auch		kostenlos	als	PDF-Datei	zur	Verfügung.	Es	ist	unter	www.krefeld.de/amtsblatt	
zu	finden.	Dort	kann	man	auch	einen	E-Mail	Newsletter	abonnieren,	der	über	das	Erscheinen	eines	neuen	Amtsblattes	informiert.	Bei	Postbezug	beträgt	
das	Bezugsgeld	(einschl.	Porto)	jährlich	84,60	Euro.	Bestellung	an:	Stadt	Krefeld,	13	-	Presse	und	Kommunikation,	Von-der-Leyen-Platz	1,	47798	Krefeld.

KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und don-
nerstags	von	19.00	Uhr	bis	7.00 Uhr,	mittwochs	
von 14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 
Uhr bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0 18 05 - 98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen 
unter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 
www.aknr.de
oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

NOTDIENSTE
Innung für Sanitär-Heizung-Klima-
Apparatebau Krefeld
20.08. – 22.08.2021 
Hans Schneiders e. K.
Inh. Stefan Schneiders
Breslauer Straße 256
47829 Krefeld
94 45 23

27.08. – 29.08.2021 
Stockmanns	GmbH	&	Co.	KG
Hermannstraße 2 a
47798 Krefeld
84 16 11

Der Kommunale Ordnungsdienst ist Ansprechpart-
ner in Sachen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit 
auf Krefelder Straßen, Wegen und Plätzen. 

Er ist aktuell erreichbar 
montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr 
sowie samstags, sonn- und feiertags von 10 bis 19 Uhr
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 22 25.
Außerhalb dieser Zeiten kann der KOD 
über die Leitstelle der Polizei unter der 
Rufnummer 0 21 51 / 63 40 oder per E Mail 
an KOD@Krefeld.de informiert werden.


